
Römische Erlässe un Entscheidungen
Promulgation des L:
Ganz allgemein wird als eın historischer Augenblick, Ja VO  — namhaften Leh-
Tern des Kirchenrechtes als wahrscheinlich der wichtigste Akt des ontifikates
des derzeitigen Papstes betrachtet, als Papst Johannes Paul I1 Jänner 1983
die Apostolische Konstitution ‚‚5acrae isciplinae leges” ZUT Promulgatıon des

rchlichen Gesetzbuches unterzeichnete. Genau 24 TE vorher,
Jänner 1959, hatte aps Johannes überraschend mıit der Einberufung

eines ökumenischen Konzils auch die Kevision des ingsten 1917 promulgier-
ten un seit ingsten 1918 1ın Geltung stehenden kirchlichen Gesetzbuches
gekündigt. Fast re lang, seit dem SC des I1 Vatikanischen Konzils,
hatte INa  ; der Revision des k6 gearbeitet; das ist ungefähr doppelt lang,
wI]1e die Arbeiten ZUT C  a  ng des ersten eX VO 1917 gedauer en Es
galt, das eue Gesetzbuch den Erfordernissen der heutigen Zeit anZUPDaASSECN.
Zwischen 1965 un 1980 25 Neuordnungen verschiedener recCc  iıcher Ma-
terıen erflossen, B., einıge NECNNEN!, 1966 die Neuordnung der Bufs-
praxI1s, 1970 die Neuordnung der Mischehen, 1971, 1972, 1973 Neuordnungen der
Verfahren ın efragen, 1973 un 1976 die egelung der KRäte, 1975 die euge-
staltung der Bücherzensur, 1979 die Normen für die kirchlichen Hochschulen
Dies es rief einerseits ach einer Revision des geltenden odexX, besagt ande-
rerseıits jedoch auch, da{fs viele der Normen schon bekannt sind, da{fs
keine abrupten Übergänge, keine Brüche 1bt
Was ist Ne  e Codex?

Ganz allgemein annn INa  —; Der alte eX wurde gereinigt und g—
strafft, die Zahl der Canones wurde VO 2414 auf 1752, also 662 verringert;
wurde all das weggelassen, Was sich als überflüssig und veraltet erwlesen hat Es
wurde auch cht mehr die alte Einteilung ın Bücher Normae generales, De
person1s, De rebus, De processibus, De eicCıts et poenis) übernommen; der
Grundaufbau des EX ist jetzt auf das dreifache Amt Christi und der Kir-
che, heiligen, lehren und leiten, ausgerichtet; die eUeE kEintellung nenn

Bücher De NOrm1s generalibus, De populo Del, De Ecclesiae INUNETE docendi,
De Ecclesiae INUNEeTE sanctificandıi, De iure patrımoniali 1ın Ecclesiae, De sancho-
nıbus ın Ecclesiae, De modo procedendi PTO tutela 1UT1UumM SCeu de processibus.
iıne eitlang stand Zu  — Diskussion, ob nicht dem exX eın Grundgesetz, eine
. LeX Ecclesiae fundamentalis” vorangestellt werden sollte, gleichsam als lam-
INerTr zwischen der lateinischen Kirche un den mıit Rom unlierten en des
Ostens. Diese Absicht wurde aber en gelassen: hat der eCUE eX wieder
LUr für die lateinische Kirche Geltung und verpflichtende Kraft In Formulierung
un! ac trıtt gegenüberer eine stärkere ökumenische Haltung Tage:
bindet der eUeE eX nicht mehr wıe der isherige TE auch die Christen, die
nicht katholisch sind. Die ökumenische Einstellung wird sichtbar auch 1n der Re-
gelung der sogenannten Mischehen, 1ın der Vollmacht der i1sChofe, eım Ab-
schluß VO Mischehen VO der Formvorschrift dispensieren können, ın der
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Römische Erlässe und Entscheidungen 

Promulgation des neuen CIC 

Ganz allgemein wird es als ein historischer Augenblick, ja von namhaften Leh­
rern des Kirchenrechtes als wahrscheinlich der wichtigste Akt des Pontifikates 
des derzeitigen Papstes betrachtet, als Papst Johannes Paul II. am 25. Jänner 1983 
die Apostolische Konstitution „Sacrae disciplinae leges" zur Promulgation des 
neuen kirchlichen Gesetzbuches unterzeichnete. Genau 24 Jahre vorher, am 
25. Jänner 1959, hatte Papst Johannes XXIIT. überraschend mit der Einberufung 
eines ökumenischen Konzils auch die Revision des zu Pfingsten 1917 promulgier­
ten und seit Pfingsten 1918 in Geltung stehenden kirchlichen Gesetzbuches an­
gekündigt. Fast 20 Jahre lang, seit dem Abschluß des II. Vatikanischen Konzils, 
hatte man an der Revision des CIC gearbeitet; das ist ungefähr doppelt so lang, 
wie die Arbeiten zur Schaffung des ersten Codex von 1917 gedauert haben. Es 
galt, das neue Gesetzbuch den Erfordernissen der heutigen Zeit anzupassen. 
Zwischen 1965 und 1980 waren 25 Neuordnungen verschiedener rechtlicher Ma­
terien erflossen, so z. B. , um einige zu nennen, 1966 die Neuordnung der Buß­
praxis, 1970 die Neuordnung der Mischehen, 1971, 1972, 1973 Neuordnungen der 
Verfahren in Ehefragen, 1973 und 1976 die Regelung der Räte, 1975 die Neuge­
staltung der Bücherzensur, 1979 die Normen für die kirchlichen Hochschulen. 
Dies alles rief einerseits nach einer Revision des geltenden Codex, es besagt ande­
rerseits jedoch auch, daß viele der neuen Normen schon bekannt sind, daß es 
keine abrupten Obergänge, keine Brüche gibt. 

Was ist neu am neuen Codex? 

1. Ganz allgemein kann man sagen: Der alte Codex wurde gereinigt und ge­
strafft, die Zahl der Canones wurde von 2414 auf 1752, also um 662 verringert; es 
wurde all das weggelassen, was sich als überflüssig und veraltet erwiesen hat. Es 
wurde auch nicht mehr die alte Einteilung in 5 Bücher (Normae generales, De 
personis, De rebus, De processibus, De delicits et poenis) übernommen; der 
Grundaufbau des neuen Codex ist jetzt auf das dreifache Amt Christi und der Kir­
che, zu heiligen, zu lehren und zu leiten, ausgerichtet; die neue Einteilung nennt 
7 Bücher: De normis generalibus, De populo Dei, De Ecclesiae munere docendi, 
De Ecclesiae munere sanctificandi, De iure patrimoniali in Ecclesiae, De sanctio­
nibus in Ecclesiae, De modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus. 
Eine Zeitlang stand zur Diskussion, ob nicht dem Codex ein Grundgesetz, eine 
,,Lex Ecclesiae fundamentalis" vorangestellt werden sollte, gleichsam als Klam­
mer zwischen der lateinischen Kirche und den mit Rom unierten Kirchen des 
Ostens. Diese Absicht wurde aber fallen gelassen: so hat der neue Codex wieder 
nur für die lateinische Kirche Geltung und verpflichtende Kraft. In Formulierung 
und Sache tritt gegenüber früher eine stärkere ökumenische Haltung zu Tage: so 
bindet der neue Codex nicht mehr wie der bisherige direkt auch die Christen, die 
nicht katholisch sind. Die ökumenische Einstellung wird sichtbar auch in der Re­
gelung der sogenannten Mischehen, in der Vollmacht der Bischöfe, beim Ab­
schluß von Mischehen von der Formvorschrift dispensieren zu können, in der 
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Ordnung des mpfanges einıger Sakramente UrCcC nichtkatholische Christen ın
der katholischen Kirche bzw 1mM Empfang der VOIl nichtkatholischen Geistlichen
gespendeten Sakramente UrcC einen Katholiken Fallen gelassen wurde die
Zölibatsverpflichtung der ständigen Diakone bzw das Verbot der Wiederverhei-
ratung ach dem Ableben des Ehepartners: Ian wollte sich nicht die Praxis
der östliıchen Kirchen stellen.

Der eX soll für die Welt Geltung en, er egegnet darum 1n Vel-

schiedenen Kontinenten und Territorien auch unterschiedlichen Situationen und
Notwendigkeiten; dementsprechend ıst gegenüberereine gröfßere Dezentra-
hısierung erkennbar; wird cht mehr esbis 1NSs Detail geregelt; für viele Mate-
ren SC der eX Kahmengesetze un überläfßt 5 den örtlichen Bischofskon-
ferenzen un Autoritäten, S1e ach den jeweiligen Gegebenheiten auszufüllen.
Darum zeigt sich auch als wesentlicher Unterschie DA bisherigen ec eine
stärkere etoNunNng derel oder Diözese un eine Aufwertung des Bi-
schofsamtes. Die Teil- oder Ortskirche ist wesentlicher, eigenständiger Teil der
Gesamtkirche on das Il Vaticanum hat die Wiederherstellung der ursprüung-
enBischofsrechte eingeleitet. Die persönliche Verantwortung des Bischofs für
seine Teilkirche, aber auch für die Weltkirche wurde mıit der etonung der e_
lalıtät klar herausgestellt.
Der Bischof steht jedoch durchaus nicht isoliert da; eue Hilfsämter, die Bi-
schofsvikare, wurden eingeführt; azu wird die Bischofskonferenz aufgewertet
un gesetzlich verankert. Als Senat des Bischofs, ZUT Beratung un Unterstüt-
ZUNg 1n der Leitung des Bistums, o1bt e5 11U ın jeder Diözese den Priesterrat. Wo
Domkapitel bestehen, annn der Bischof diesen die Aufgabe des innersten Kerns
des Priesterrates, des ‚‚Collegium consultorum””, übertragen und die Kapitel ın
ihrem estande als ewahrte GGaranten einer nützlichen Kontinuität 1n der Le1i-
tung der Diözesen erhalten. eıtere und erweiterte Gremien (Laienrat, Pastoral-
rat, Diözesanrat) können azu ach den Ortlıchen Notwendigkeıten un Gege-
benheiten aufgestellt werden. Auf der ene der Pfarre sind der Pfarrgemein-
derat für die seelsorglichen Belange, der farrkırchenra für die Fragen der rch-
lichen Vermögensverwaltung zuständig. (Auf nationaler ene g1ibt die B1-
schofskonferenz mıiıt Aı Teil gesetzgeberischer efugnis, auf der ene der (3e:
samtkirche das Kardinalskollegium, die Bischofssynode und den päpstlichen
Laienrat.)

on 1mM utbau des Buches ‚„„‚Über das olk Gottes* trıtt eine sichtbare Ver-
aänderung und Verbesserung der ellung und Behandlung des 508 ‚‚Laıen“”
Tage; enn zuerst wird ber den Lalen gehandelt un ann ber den Kleriker
(Geistlichen) die Rechte un Pflichten des Lajen werden dargestellt, die Not-
wendigkeit un das ecCc der Mitarbeit ın den Diensten der Kirche ervorgeho-
en; die eilnahme den Räten der Kirche wird rechtlich gesichert. 1ıne Beteili-
gung der Laien 1n der usübung der Leitungsvollmacht der Kirche ist möglich,
S1e können Richter 1mM Richterkollegium eines enerichtes Se1IN.
el wird auch der Zugang der Tau ın kirchliche Funktionen ausgeweltet: S1e
en en Diensten und Amtern ın der 1rC Zutritt, für die nicht die Prie-
sterweihe der eine ihrer OTrS  en erforderlich ist Der zuständige Bischof annn
etwa 1ın priesterarmen egenden eine Tau mi1t der ‚‚ Verwaltung” einer Pfarre be-
auftragen. In dieser Funktion annn die Tau nicht 1Ur predigen, Wortgottesdien-
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Ordnung des Empfanges einiger Sakramente durch nichtkatholische Christen in 
der katholischen Kirche bzw. im Empfang der von nichtkatholischen Geistlichen 
gespendeten Sakramente durch einen Katholiken. Fallen gelassen wurde die 
Zölibatsverpflichtung der ständigen Diakone bzw. das Verbot der Wiederverhei­
ratung nach dem Ableben des Ehepartners: man wollte sich nicht gegen die Praxis 
der östlichen Kirchen stellen. 

2. Der Codex soll für die ganze Welt Geltung haben, er begegnet darum in ver­
schiedenen Kontinenten und Territorien auch unterschiedlichen Situationen und 
Notwendigkeiten; dementsprechend ist gegenüber früher eine größere Dezentra­
lisierung erkennbar; es wird nicht mehr alles bis ins Detail geregelt; für viele Mate­
rien schuf der Codex Rahmengesetze und überläßt es den örtlichen Bischofskon­
ferenzen und Autoritäten, sie nach den jeweiligen Gegebenheiten auszufüllen. 
Darum zeigt sich auch als wesentlicher Unterschied zum bisherigen Recht eine 
stärkere Betonung der Teilkirche oder Diözese und eine Aufwertung des Bi­
schofsamtes. Die Teil- oder Ortskirche ist wesentlicher, eigenständiger Teil der 
Gesamtkirche. Schon das IT. Vaticanum hat die Wiederherstellung der ursprüng­
lichen Bischofsrechte eingeleitet. Die persönliche Verantwortung des Bischofs für 
seine Teilkirche, aber auch für die Weltkirche wurde mit der Betonung der Kolle­
gialität klar herausgestellt. 
Der Bischof steht jedoch durchaus nicht isoliert da; neue Hilfsämter, z. B. die Bi­
schofsvikare, wurden eingeführt; dazu wird die Bischofskonferenz aufgewertet 
und gesetzlich verankert. Als Senat des Bischofs, zur Beratung und Unterstüt­
zung in der Leitung des Bistums, gibt es nun in jeder Diözese den Priesterrat. Wo 
Domkapitel bestehen, kann der Bischof diesen die Aufgabe des innersten Kerns 
des Priesterrates, des „Collegium consultorum", übertragen und die Kapitel in 
ihrem Bestande als bewährte Garanten einer nützlichen Kontinuität in der Lei­
tung der Diözesen erhalten. Weitere und erweiterte Gremien (Laienrat, Pastoral­
rat, Diözesanrat) können dazu nach den örtlichen Notwendigkeiten und Gege­
benheiten aufgestellt werden. Auf der Ebene der Pfarre sind der Pfarrgemein­
derat für die seelsorglichen Belange, der Pfarrkirchenrat für die Fragen der kirch­
lichen Vermögensverwaltung zuständig. (Auf nationaler Ebene gibt es die Bi­
schofskonferenz mit zum Teil gesetzgeberischer Befugnis, auf der Ebene der Ge­
samtkirche das Kardinalskollegium, die Bischofssynode und den päpstlichen 
Laienrat.) 

3. Schon im Aufbau des Buches „ über das Volk Gottes" tritt eine sichtbare Ver­
änderung und Verbesserung der Stellung und Behandlung des sog. ,,Laien" zu 
Tage; denn zuerst wird über den Laien gehandelt und dann über den Kleriker 
(Geistlichen}: die Rechte und Pflichten des Laien werden dargestellt, die Not­
wendigkeit und das Recht der Mitarbeit in den Diensten der Kirche hervorgeho­
ben; die Teilnahme an den Räten der Kirche wird rechtlich gesichert. Eine Beteili­
gung der Laien in der Ausübung der Leitungsvollmacht der Kirche ist möglich, 
sie können z. B. Richter im Richterkollegium eines kirchlichen Gerichtes sein. 
Dabei wird auch der Zugang der Frau in kirchliche Funktionen ausgeweitet: sie 
haben zu allen Diensten und Ämtern in der Kirche Zutritt, für die nicht die Prie­
sterweihe oder eine ihrer Vorstufen erforderlich ist. Der zuständige Bischof kann 
etwa in priesterarmen Gegenden eine Frau mit der„ Verwaltung" einer Pfarre be­
auftragen. In dieser Funktion kann die Frau nicht nur predigen, Wortgottesdien-
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ste halten und die Kommunion austeilen, sondern auch Trauungen halten und
kirchliche egräbnisse vornehmen.
Klerikale Standesprivilegien scheinen ın en Canones des EeX nicht
mehr auf. Das kirchliche AÄmterrecht, Weiherecht und Vereinigungsrecht ertah-
1E eine Neuordnung. Unverändert gegenüber dem alten eX bleibt das Ver-
bot für Priester, sich aktıv 1ın politischen Parteien etätigen oder eine führende

iın Gewerkschaften übernehmen, sofern 1eSs nicht ach Ansicht des
ständigen 1SCHNOTIS notwendig 1st oder 1 Interesse der Kirche liegt. Priestern
bleibt auch weiterhin untersagt, AÄmter übernehmen, die Teil der taatsge-
walt sind, SEe1 denn, es wird VO den zuständigen kirchlichen ehorden eine
Ausnahmegenehmigung erteilt.

Die Sakramente stehen derzeit 1Im Sachenrecht des exX Im Gesetz-
buch wird die theologische und spirıtuelle Dimension des Kirchenrechtes stärker
betont. S0 wird die Ehe nicht ausschliefilic auf die Weckung Lebens hin
gesehen, sondern auch die persönliche Bereicherung VO Mannn und Tau In art-
nerschaft un Gemeinschaft Das ema der Empfängnisverhütung wird 1M

EX nıicht berührt (Es ist ın erster Linie nicht eın reCc  iches, sondern eın
moralisches Problem.) iıneel VO  ' Ehehindernissena1m ec WEB,
bei ein1gen wird der Umfang eingeengt. uch die eintache ıschehe (‚,‚mixta reli-
S10 wird nicht mehr als hehinderni eingestuft, sondern unter die Irauungs-
verbote eingereiht. In orößerem Ma@ße als früher werden Ehewillensmängel be-
rücksichtigt. 50 wiıird ‚‚mangelnde Urteilsreife‘“ 1M Zeitpunkt der Eheschlie-
sung ausdrücklich als Ehenichtigkeitsgrund genannt. uch kann nunmehr eine
Ungültigkeitserklärung der Ehe erwirkt werden, wenn eın Partner wesentliche
Ehepflichten schwerer psychischer Anomalıie nicht Z erfüllen vermag
un diese Situation bereits 1mM Zeitpunkt der Eheschließung gegeben Wa  — iıne
Nullitätserklärung ist 1ın iInKun unter Umständen auch annn möglıich, wenn
eın Partner bei der Eheschließung ber Eigenschaften des anderen getäuscht
wurde. Grundsätzlich hat das eUeEe ecC den personalpartnerschaftlichen ezug
der Gatten stärker 1m Blickpunkt.

Allgemein wird begrüßt, da{fs der eue eX eın eigenes Buch dem Vermö-
gensrecht wldmet; darin zeigt sich besonders eine Abkehr VO Patronats- un
Benefizialrecht die alten Rechtsinstitute des Patronates und der Inkorporation
scheinen nicht mehr auf.

Insgesamt sieht das eue Gesetzbuch mehr auf pastorales, brüderliches Vor-
gehen als auf Strafrecht un disziplinäre Mafßßnahmen Das letzte Buch des EX
mıiıt dem Strafrecht ister stärksten zusammengeschrumpft, nahezu auf eın
Drittel sSeINeES früheren Umfanges gekürzt. Strafe bleibt In der 1TC grundsätz-
ıch möglich; zunächst soll sich jedoch der Bischof oder Seelsorger den chul-
digen oder rırenden bemühen In iınKkKun können 1Ur och Straftaten bestraft
werden, die vorher iın einem Strafgesetz ausdrücklich genannt wurden. Die
afe der mit der TraVO selbst, automatisch, ohne Spruch eines Rich-
ters eintretenden Exkommunikation g1bt 65 1Ur och ın Fällen Abfall VO
Glauben (Häresie, Apostasie), Irennung VO  — der 1ITC (Schisma), Abtreibung,
sakrilegischer Umgang mıit der Eucharistie, tätlicher Angriff auf die Person des
Papstes, unerlaubte bsolution ın besonders schweren Fällen, bsolution
eines Mittäters 1n der ünde, Verletzung des Beichtgeheimnisses, Bischofsweihe
hne päpstliche Erlaubnis
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ste halten und die Kommunion austeilen, sondern auch Trauungen halten und 
kirchliche Begräbnisse vornehmen. 
Klerikale Standesprivilegien scheinen in den Canones des neuen Codex nicht 
mehr auf. Das kirchliche Ämterrecht, Weiherecht und Vereinigungsrecht erfah­
ren eine Neuordnung. Unverändert gegenüber dem alten Codex bleibt das Ver­
bot für Priester, sich aktiv in politischen Parteien zu betätigen oder eine füluende 
Rolle in Gewerkschaften zu übernehmen, sofern dies nicht nach Ansicht des zu­
ständigen Bischofs notwendig ist oder im Interesse der Kirche liegt. Priestern 
bleibt es auch weiterhin untersagt, Ämter zu übernehmen, die Teil der Staatsge­
walt sind, es sei d enn, es wird von den zuständigen kirchlichen Behörden eine 
Ausnahmegenehmigung erteilt. 
4. Die Sakram ente stehen derzeit im Sachenrech t des Codex. Im neuen Gesetz­
buch wird die theologische und spirituelle Dimension des Kirchenrechtes s tärker 
betont. So wird die Ehe nicht ausschließlich auf die Weckung neuen Lebens hin 
gesehen, sondern a uch die persönliche Bereich erung von Mann und Frau in Part­
nerschaft und Gemeinschaft. Das Thema der Empfängnisverhütung wird im 
neuen Codex nicht berührt. (Es ist in erster Linie nicht ein rechtliches, sondern ein 
moralisches Problem.) Eine Reihe von Ehehindernissen fällt im neuen Recht weg, 
bei einigen wird d er Umfang eingeengt. Auch die einfach e Mischehe (,,mixta reli­
gio") wird nicht mehr als Ehehindernis eingestuft, sondern unter die Trauungs­
verbote eingereiht. In größerem Maße als früher werden Ehewillensmängel be­
rücksichtigt. So wird z . B. ,,mangelnde Urteilsreife" im Zeitp unkt der Eheschlie­
ßung ausdrücklich als Ehenichtigkeitsgru nd genannt. Auch kann n unmehr eine 
Ungültigkeitserklärung der Ehe erwirkt werden, wenn ein Partner wesentliche 
Eh epflichten wegen schwerer psychischer Anomalie nicht zu erfüllen vermag 
und diese Situa tion bereits im Zeitpunkt der Eheschließung gegeben war. Eine 
Nullitätserklärung ist in Hinkunft unter Umständen auch dann möglich, wenn 
ein Partner bei der Eheschließung über Eigenschaften d es anderen getäuscht 
wurde. Grundsätzlich hat das neue Rech t den personal partnerschaftlichen Bezug 
der Gatten stärker im Blickpunkt. 
5. Allgemein wird begrüßt, daß der neue Codex ein eigenes Buch dem Vermö­
gensrecht widmet; darin zeigt sich besonders eine Abkehr vom Patronats- und 
Benefizialrecht: die alten Rechtsinstitute des Patronates und der Inkorporation 
scheinen nicht mehr auf. 
6. Insgesamt sieht das neue Gesetzbuch mehr auf pastorales, brüderliches Vor­
gehen als auf Strafrecht und disziplinäre Maßnahmen. Das letzte Buch des Codex 
mit dem Strafrecht ist daher am stärksten zusammengeschrumpft, nahezu auf ein 
Drittel seines früheren Umfanges gekürzt. Strafe bleibt in der Kirche grundsätz­
lich möglich; zunächst soll sich jedoch d er Bischof oder Seelsorger um den Schul­
digen oder Irrenden bemühen. In Hinkunft können nur noch Strafta ten bestraft 
werden, die vorher in einem Strafgesetz ausdrücklich genannt wurden. Die 
Strafe der mit der Straftat von selbst, d . h. automatisch, ohne Spruch eines Rich­
ters eintretenden Exkommunikation gibt es nur noch in 7 Fällen: Abfall vom 
Glauben (Häresie, Apostasie), Trennung von der Kirch e (Schisma), Abtreibung, 
sakrilegischer Umgang mit der Eucharistie, tätlicher Angriff auf die Person des 
Papstes, unerlaubte Absolution in besonders schweren Fällen, d . h. Absolution 
eines Mittäters in der Sünde, Verletzung des Beichtgeheimnisses, Bischofsweihe 
ohne päpstliche Erlaubnis. 
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Im allgemeinen der eUeE exX eine günstige Beurteilung un gute Auf-
nahme. Er ist och mehr als der isherige ın einem pastoralen TIon abgefafst; ist
Ja auch bezeichnend, dafß Deelsorgerpäpste jeweils den Anstof(s ZUT Reform des
Kirchenrechtes gegeben haben un damit Urheber der beiden kirchlichen (30-
setzbücher des kanonischen Rechtes VO 1917 und 1983 wurden: 1US und Jo-
hannes
Mancher Vorwurt geht ahın, der eX hätte vielfach die begonnenen Linien
des Konzils och sauberer un konsequenter durchziehen können. anche
Kompromisse mufßten ohl gemacht werden. Die chöpfer des exX
dem bemüht, dafs TOLZ des pastoralen Tenors die juridische arneı keinen
Schaden el
uch mıiıt dem Erscheinen des eX wird die Kirche weiterhin eiıne
‚‚Ecclesia SCHMILDETI reformanda?”‘ bleiben; das konkreteenun die nforderun-
gEenNn einer zeitgemäßen Deelsorge werden die Reform auch 1n Zukunft als not-
wendig erhalten.
Der CU«r eXlurıs Canonici tritt mıit Adventsonntag, November 1983, 1ın
ra annn wird die ‚‚vacatıo egl  44 beendet SEIN.

(Apostolische Konstitution ‚‚5acrae discıplinae ege  44 VO Jänner 1983;
‚„„L’Usservatore Komano“ VO Jänner

Neue Rıc  iınıen für Heiligsprechungsprozesse
Kurz ach der Promulgation des IC erschien eın erster Anhang diesem
Gesetzeswerk: die Richtlinien für die elig- un Heiligsprechungsprozesse C1 -

fuhren eine Neuordnung. In dieser wird den Diözesanbischöfen eine stärkere Be-
teiligung zugesprochen, näherhin wird ihnen bei einem olchen Verfahren die
gesamte Verantwortung für die ammlung der Beweilise 1mM 1NDlıc auf das Le-
ben und Sterben der betreffenden Männer oder Frauen SOWI1E der Bewelse ber
den Ruf der Heiligkeit, des Martyrıums, der hervorragenden ugenden und der
eventuell erfolgten under übertragen. Den Normen entsprechend füh-
ren die 1SCHOfIe künftig diese Aufgabe kraft ‚‚e1ıgener (jewa un hne Delegie-
mung Urc den Stuhl au  SN Die eUeEe Gesetzgebung ber die Selig- und Heilig-
sprechung umfaßt mehrere Dokumente: Die Apostolische Konstitution ‚‚Diviınus
perfectionis magıister” des Papstes Johannes Paul I1 tragt asselbe Datum wıe die
Promulgationsbulle des C(.I€S Jänner 1983; die VO der zuständigen
ongregation erlassenen ‚‚Normae*”, die VO den Bischöfen für die Einleitung
und Durchführung derartiger Verfahren 1ın Zukunft beachten sind, und eın
‚‚Decretum generale“”, das die bereıts laufenden Prozesse 1im Auge hat, tragen das
Datum VO Februar 1983
(‚„‚L’Osservatore Komano” VO Februar

Antworten auf vorgelegte Fragen
DIie Mitglieder der ongregation für die Glaubenslehre en sich 1n einer OI -

dentlichen Versammlung mıit den angeführten Fragen befaflßt un die entspre-
henden Antworten gegeben:

arf einem Priester, der Alkoholismus oder einer anderen
Krankheit ach dem Urteil selnes Arztes auch nicht eine AAILZ kleine enge kon-
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Im allgemeinen findet der neue Codex eine günstige Beurteilung und gute Auf­
nahme. Er ist noch mehr als der bisherige in einem pastoralen Ton abgefaßt; es ist 
ja auch bezeichnend, daß Seelsorgerpäpste jeweils den Anstoß zur Reform des 
Kirchenrechtes gegeben haben und damit Urheber der beiden kirchlichen Ge­
setzbücher des kanonischen Rechtes von 1917 und 1983 wurden: Pius X. und Jo­
hannes XXIII. 
Mancher Vorwurf geht dahin, der Codex hätte vielfach die begonnenen Linien 
des Konzils noch sauberer und konsequenter durchziehen können. Manche 
Kompromisse mußten wohl gemacht werden. Die Schöpfer des Codex waren zu­
dem bemüht, daß trotz des pastoralen Tenors die juridische Klarheit keinen 
Schaden leide. 
Auch mit dem Erscheinen des neuen Codex wird die Kirche weiterhin eine 
,,Ecclesia semper reformanda" bleiben; das konkrete Leben und die Anforderun­
gen einer zeitgemäßen Seelsorge werden die Reform auch in Zukunft als not­
wendig erhalten. 
Der neue Codex Iuris Canonici tritt mit 1. Adventsonntag, 27. November 1983, in 
Kraft; dann wird die „vacatio legis" beendet sein. 

(Apostolische Konstitution „Sacrae disciplinae leges" vom 25. Jänner 1983; 
,,L'Osservatore Romano" vom 27. Jänner 1983.) 

Neue Richtlinien für Heiligsprechungsprozesse 

Kurz nach der Promulgation des neuen CIC erschien ein erster Anhang zu diesem 
Gesetzeswerk: die Richtlinien für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse er­
fuhren eine Neuordnung. In dieser wird den Diözesanbischöfen eine stärkere Be­
teiligung zugesproch en , näherhin wird ihnen bei einem solchen Verfahren die 
gesamte Verantwortung für die Sammlung der Beweise im Hinblick auf das Le­
ben und Sterben der betreffenden Männer oder Frauen sowie der Beweise über 
den Ruf der Heiligkeit, des Martyriums, der hervorragenden Tugenden und der 
eventuell erfolgten Wunder übertragen. Den neuen Normen entsprechend füh­
ren die Bischöfe künftig diese Aufgabe kraft „eigener Gewalt" und ohne Delegie­
rung durch den HI. Stuhl aus. Die neue Gesetzgebung über die Selig- und Heilig­
sprechung umfaßt mehrere Dokumente: Die Apostolische Konstitution „Divinus 
perfectionis magister" des Papstes Johannes Paul II. trägt dasselbe Datum wie die 
Promulgationsbulle des neuen CIC: 25. Jänner 1983; die von der zuständigen 
Kongregation erlassenen „Normae", die von den Bischöfen für die Einleitung 
und Durchführung derartiger Verfahren in Zukunft zu beachten sind, und ein 
„ Decretum generale", das die bereits laufenden Prozesse im Auge hat, tragen das 
Datum vom 7. Februar 1983. 
(,,L'Osservatore Romano" vom 27. Februar 1983.) 

Antworten auf vorgelegte Fragen 

Die Mitglieder der Kongregation für die Glaubenslehre haben sich in einer or­
dentlichen Versammlung mit den angeführten Fragen befaßt und die entspre­
chenden Antworten gegeben: 

1. 
1. Darf einem Priester, der wegen Alkoholismus oder wegen einer anderen 
Krankheit nach dem Urteil seines Arztes auch nicht eine ganz kleine Menge kon-
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sekrierten Weines, wıe bei der Meßtfeier verwendet werden pflegt, sich
nehmen darf, geraten der nahegelegt werden, sSo. bel einer 1ın onzelebra-
tion durchgeführten Medßteier ‚durc Eintauchen”“ kommunizieren?
Antwort: Ja

Kann der Ortsordinarius einem Priester, der sich 1ın denselben Umständen be-
et, erlauben, da{fs allein die Messe feiert und sich el die Kommunion
‚„‚durc Eintauchen”“ reicht, sofern ann eın Gläubiger, welcher der Messe bei-
wohnt, das konsumiert, Was VO konsekrierten Wein übriggeblieben ist!
Antwort: Ja
{{

Kann der (Ortsordinarius die Kommunion 1Ur unter der Gestalt des Weines e1I-
lauben für Jjene Gläubigen, die der sogenannten Zöliakie leiden, deren Heilung
verlangt, dafß diese sich VO Gluten enthalten, das 1 Weizenmehl un!: damit
auch 1mM eucharistischen Brot enthalten ist?
Antwort: Ja

Kann der Ortsordinarius erlauben, da{fs für die vorhin genannten Gläubigen
der Priester eıgene Hostien, denen das Gluten entzogen ıst, konsekriert?
Antwort: Nein.
(Bei der Zöliakie handelt sıch ıne Allergie der Unverträglichkeit des Organismus gegenüber
Klebereiweiß, näherhin richtet sich die Allergie das 1m Gluten enthaltene Gliadın, den aupt-
bestandteil des Klebereiweißes VO tast allen Getreidekörnern mıt Ausnahme VO  — Mais. Die Therapie
dieser Krankheit besteht ıIn einer absoluten Enthaltsamkeit VO Mehl un!: Mehlprodukten. Als Ersatz
Vo Weizenbrot wird den Patienten 1M allgemeinen Kartoffelbrot der Maisbrot verabreicht Die
Kommunion mıit einem olchen Brot ıst aber ach Can 924 (1C 1983 und ach vorstehender Ent-
scheidung N1IC möglich.)
apsJohannes Paul IL hat die oben dargelegten Antworten approbiert und deren
Veröffentlichung angeordnet.
(Rom, Oktober 1982; AAS /4/1982, 1288—-1289.)
Brief des Papstes Zu Gründonnerstag
In seinem schon ZuUuUrT: Iradıtion gewordenen Gründonnerstagsbrief wünschtaps
Johannes Paul U, dafß das soeben begonnene Heilige Jahr der rlösung eine
‚„‚Bewegung VO  - unten“ der Kirche auslöse. Er bittet azu die Priester, darüber
nachzudenken, w1ı1e dieses Heıilige Jahr iM jeder Pfarrgemeinde un 1ın den ande-
I®  — Gemeinschaften des Volkes Gottes’ gefeier werden könne, damit sSein ‚‚Auf-
ruf eue un Umkehr bei en Zu Tragen komme.
(‚„„‚L’Osservatore Romano”“ VO März 1983; Wochenausgabe 1n deutscher
5Sprache VO April
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sekrierten Weines, wie er bei der Meßfeier verwendet zu werden pflegt, zu sich 
nehmen darf, geraten oder nahegelegt werden, er solle bei einer in Konzelebra­
tion durchgeführten Meßfeier „durch Eintauchen" kommunizieren? 
Antwort: Ja. 
2. Kann der Ortsordinarius einem Priester, der sich in denselben Umständen be­
findet, erlauben, daß er allein die hl. Messe feiert und sich dabei die Kommunion 
,,durch Eintauchen" reicht, sofern dann ein Gläubiger, welcher der Messe bei­
wohnt, das konsumiert, was vom konsekrierten Wein übriggeblieben ist! 
Antwort: Ja. 

II. 
1. Kann der Ortsordinarius die Kommunion nur unter der Gestalt des Weines er­
lauben für jene Gläubigen, die an der sogenannten Zöliakie leiden, deren Heilung 
verlangt, daß diese sich vom Gluten enthalten, das im Weizenmehl und damit 
auch im eucharistischen Brot enthalten ist? 
Antwort: Ja. 
2. Kann der Ortsordinarius erlauben, daß für die vorhin genannten Gläubigen 
der Priester eigene Hostien, denen das Gluten entzogen ist, konsekriert? 
Antwort: Nein. 
(Bei der Zöliakie handelt es sich um eine Allergie oder Unverträglichkeit des Organismus gegenüber 
Klebereiweiß, näherhin richtet sich die Allergie gegen das im Gluten enthaltene Gliadin, den Haupt­
bestandteil des Klebereiweißes von fast aUen Getreidekörnern mit Ausnahme von Mais. Die Therapie 
dieser Krankheit besteht in einer absoluten Enthaltsamkeit von Mehl und Mehlprodukten. Als Ersatz 
von Weizenbrot wird den Patienten im allgemeinen Kartoffelbrot oder Maisbrot verabreicht. Die 
Kommunion mit einem solchen Brot ist aber nach can. 924 § 2 CIC 1983 und nach vorstehender Ent­
scheidung nicht möglich.) 

Papst Johannes Paul II. hat die oben dargelegten Antworten approbiert und deren 
Veröffentlichung angeordnet. 
(Rom, am 29. Oktober 1982; AAS 74/1982, 1288-1289.) 

Brief des Papstes zum Gründonnerstag 

In seinem schon zur Tradition gewordenen Gründonnerstagsbrief wünscht Papst 
Johannes Paul II., daß das soeben begonnene Heilige Jahr der Erlösung eine 
„ Bewegung von unten" in der Kirche auslöse. Er bittet dazu die Priester, darüber 
nachzudenken, wie dieses Heilige Jahr „in jeder Pfarrgemeinde und in den ande­
ren Gemeinschaften des Volkes Gottes" gefeiert werden könne, damit sein „Auf­
ruf zu Reue und Umkehr" bei allen zum Tragen komme. 
(,,L'Osservatore Romano" vom 28./29. März 1983; Wochenausgabe in deutscher 
Sprache vom 1. April 1983.) 
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